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Die Mission von ROTE NASEN besteht darin, Menschen Lebensfreude und ein Lachen zu schenken, wenn 
sie es am meisten brauchen. Wir wollen ein sicheres Umfeld für Kinder und schutzbedürftige Personen 
schaffen, damit diese sich bei allen Programmen und in allen Ländern, in denen ROTE NASEN Clowns im  
Einsatz sind, an der professionellen Kunst der Clownerie erfreuen können. Wir glauben an den Zugang zu 
Freizeitaktivitäten, Kunst und Kultur um das allgemeine Wohlbefinden unserer Zielgruppen zu fördern .

Kinder und schutzbedürftige Personen in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, sowie Menschen in Not, 
sind besonderen Risiken ausgesetzt und werden eher Opfer von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung.

ROTE NASEN International (RNI), einschließlich aller RNI-Partnerorganisationen und der RNI-Stiftung,  
erkennt sowohl innerhalb der Organisation, als auch im Kontext mit externen Partner*innen an, wie  
wichtig der Schutz ist von Kindern und schutzbedürftigen Personen vor Misshandlungen und  
sonstigen schädlichen Einflüssen auf deren Gesundheit und Entwicklung.

Die künstlerischen Programme und Formate, die von ROTE NASEN durchgeführt werden, umfassen  
Aktivitäten, bei denen Körperkontakt im Rahmen der Arbeit mit Kindern und schutzbedürftigen Personen 
mit Diskretion eingesetzt wird. Wir haben daher Maßnahmen und Regelungen eingeführt, die die Gren-
zen der einzelnen Personen respektieren und den Schutz unserer Zielgruppen stets berücksichtigen.

ROTE NASEN International hat eine umfassende Richtlinie zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern 
und schutzbedürftigen Personen1 (Safeguarding Richtlinie) eingeführt, um das Risiko von Gewalt und  
Missbrauch zu verringern. Alle Angestellten, freiberuflichen Mitarbeiter*innen, Partner*innen  
und sonstigen Personen, die mit RNI zusammenarbeiten, sind an diese Richtlinie gebunden und  
verpflichtet, alle potenziellen Missbrauchsvorfälle sofort zu melden . Darüber hinaus bietet die  
Richtlinie ROTE NASEN Mitarbeiter*innen einen Schutz vor Anschuldigungen, die sich nach sorgfältiger 
Prüfung als gegenstandslos erweisen, und schützt das Ansehen von ROTE NASEN als Organisation.

Zusätzlich zur Richtlinie sind in sämtlichen RNI-Organisationen interne Expert*innen als  
Kontaktpersonen ernannt (Safeguarding-Schutzbeauftragte*r und Safeguarding Teams), sowie eine  
externe Ombudsstelle beauftragt, die Meldungen und Verdachtsfälle entgegennehmen und bearbeiten.

ROTE NASEN International wird innerhalb und außerhalb der Organisation kontinuierlich das Bewusstsein 
dafür stärken, wie wichtig der Schutz von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist . Außerdem 
werden sämtliche Instrumente und Maßnahmen dieser Richtlinie fortlaufend evaluiert und verbessert, 
hierzu gehören auch die regelmäßig veranstalteten Fortbildungen unserer Mitarbeiter*innen.

Bei der Gestaltung unserer Maßnahmen zur Gewährleistung des Wohlbefindens und der Entwicklung 
von Kindern und schutzbedürftigen Personen wird deren Stimme ungeachtet von Rasse, Geschlecht, 
Alter, Beeinträchtigung, Glaube oder sexueller Identität stets berücksichtigt.

Die Würde von Kindern und schutzbedürftigen Personen wird im Rahmen aller Kommunikationstätig-
keiten gewahrt und respektiert . ROTE NASEN verpflichtet sich darüber hinaus, aktiv für die Rechte von 
Kindern und schutzbedürftigen Personen einzutreten und mit Kinderschutzorganisationen und Kinder-
schutzexpert*innen zusammenzuarbeiten.

Der moralische Kompass für unsere Aktivitäten ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.  
Die gesetzliche Grundlage dieser Richtlinie ist sowohl die UN-Kinderechtskonvention (engl. „CRC”) als 
auch die Behindertenrechtskonvention (engl. „CRPD”).

Diese Richtlinie wird von zwei der sieben RNI Werte maßgeblich getragen: Respekt und Verantwort-
lichkeit . Wir sind achtsam und gehen auf die Gemeinschaft ein, in der wir tätig sind. Wir respektieren die 
Wünsche, Ansichten, Meinungen und Gefühle der Menschen, denen wir begegnen. Wir nehmen Anteil  
und unterstützen jene, die unsere Hilfe brauchen. Wir setzen uns für Vielfalt und Inklusion auf allen  
Ebenen ein. Wir sehen es als unsere Verpflichtung, die Verantwortung für alle Konsequenzen zu  
übernehmen, die unsere Handlungen und Entscheidungen mit sich bringen. Darauf basieren unsere  
Good Governance-Grundsätze.

1   Im Englischen: RNI Children and Vulnerable Persons Safeguarding Policy (CVPS)


